
 

 
 
Sonstiges:  
 
Für Kraftfutter samt Futtereimer muss der Einsteller selbst Sorge tragen.  
 
Sämtliche Innenboxen werden von einem Eichenhofmitarbeiter ausgemistet 
und die Pferde nehmen an der tägl. Fütterung von Rauhfutter teil. 
 
Das Reinigen der Ausläufe und Außenboxen, sowie die tägl. Fütterung der 
Pferde dort ist nicht im Pensionspreis (Gastpferdeunterbringung) enthalten 
und muss vom Einsteller selbst übernommen werden. Bitte verlassen Sie den 
Paddock und die Boxen sauber und ordentlich. Ansonsten berechnen wir eine 
Endreinigungsgebühr von € 20,00. 
 
Der Unterbringungspreis in den Außenboxen beinhaltet keinen Einstreu. 
Sollten Sie zusätzlich Einstreu verwenden, so wird dieses ballenweise zum 
üblichen Einkaufspreis abgerechnet. Die für die Gastpferde zugeteilten 
Weiden können individuell vom Einsteller genutzt werden, um den 
entsprechenden Bedürfnissen der Pferde bei der Beweidung gerecht zu 
werden. 
 
Sämtliche Unterbringungspreise (Pension / Gastpferd e etc.) beinhalten 
die Benutzung der gesamten Anlage. 
 
Alle auf dem Eichenhof untergebrachten Pensionspferde werden zu Lasten 
des Eigentümers regelmäßig geimpft, entwurmt und dem Schmied zur 
Kontrolle vorgestellt.  
 
Voraussetzung ist, dass Gastpferde aus einem ansteckungsfreien Bestand 
stammen und wirksam gemäß IPO (in der jeweils aktuell gültigen Fassung) 
gegen Influenza geimpft sowie regelmäßig entwurmt sind. Der Equidenpass ist 
bei Anreise am Stall oder im Büro vorzulegen.  
 

Helmpflicht ! 

Wir weisen darauf hin, dass alle Reiter auf dem Eichenhof, aus 
versicherungsrechtlichen Gründen verpflichtet sind, eine Reitkappe nach 
gültiger Euronorm zu tragen. Die Kappen müssen mitgebracht werden, es gibt 
keine Kappen zum Ausleihen. 
 
Die Sommersaison beginnt auf dem Eichenhof im Mai u nd endet im 
September, die Wintersaison geht entsprechend von O ktober bis April. 
 

(Irrtum und Änderungen vorbehalten.) 


